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tengemcinschaft, entwickeln fortschrei
tend zur Regelung ihrer immer enger 
und umfangreicher werdenden zwi
schenstaatlichen Beziehungen völker
rechtliche Prinzipien und Normen, 
die dem Charakter der zwischen 
ihnen bestehenden internationalen 
Beziehungen sozialistischen Typs ent
sprechen und der Festigung und Ent
faltung dieser Beziehungen dienen. 
Gerade die heute vor den sozialisti
schen Ländern stehende vorrangige 
Aufgabe, ihre allseitige Zusammen
arbeit umfassend auszubauen, die 
internationale sozialistische Arbeits
teilung und Kooperation mit höchster 
Effektivität zu entwickeln, auf dem 
Wege der -> sozialistischen ökono
mischen Integration voranzuschreiten 
und die Annäherung der sozialisti
schen Nationen zu fördern, bedingt 
und erfordert auch die weitere Aus
gestaltung der Rechtsformen ihrer sich 
immer breiter entfaltenden zweiseiti
gen und mehrseitigen Beziehungen auf 
allen Lebensgebieten. Die qualitativ 
neuen, sozialistischen Charakter tra
genden völkerrechtlichen Prinzipien 
und Normen haben ihre objektive 
Grundlage in den in den sozialisti
schen Ländern bestehenden gleich
artigen sozialistischen Produktions
verhältnissen, in ihrer gleichartigen 
Staatsordnung als Macht der Arbei
terklasse und der mit ihr verbünde
ten Werktätigen, in ihrer gemein
samen Ideologie des Marxismus-Le
ninismus und in der Gemeinsamkeit 
ihrer grundlegenden Interessen und 
Ziele. Sie sind bestimmt von den in 
den historischen Kampferfahrungen 
der internationalen Arbeiterklasse er
probten und bewährten Prinzipien des 
—Marxismus-Leninismus und des so
zialistischen Internationalismus (-> 
proletarischer Internationalismus) als 
des grundlegenden Prinzips des sozia
listischen V. Als höchstes völkerrecht
liches Rechtsprinzip für die Gestal
tung der Beziehungen zwischen sozia
listischen Staaten schließt das Prinzip 
des sozialistischen Internationalismus 
alle entscheidenden völkerrechtlichen

Grundsätze, die für die Beziehungen 
zwischen sozialistischen Ländern gel
ten, in sich ein und bestimmt deren 
Inhalt: die Prinzipien der „Achtung 
der staatlichen Souveränität, der Un
abhängigkeit und der nationalen 
Interessen, der Nichteinmischung in 
die inneren Angelegenheiten der Län
der, der völligen Gleichberechtigung, 
des gegenseitigen Vorteils und der 
kameradschaftlichen gegenseitigen 
Hilfe“. (Dokumente RGW, S. 16) 
Das sozialistische V. wird im Zuge 
der Erweiterung und Vertiefung der 
bilateralen und multilateralen Zu
sammenarbeit der sozialistischen Län
der durch den Abschluß von Verträ
gen zwischen den sozialistischen Staa
ten wciterentwickelt, schrittweise aus
gebaut und konkretisiert. Seine 
Hauptquellen sind gegenwärtig die 
grundlegenden zweiseitigen und 
mehrseitigen Verträge zwischen sozia
listischen Staaten über ihre politische, 
ökonomische, wissenschaftlich-techni
sche, kulturelle und militärische Zu
sammenarbeit, wie z. B. der —> 
Vertrag über Freundschaft, Zusam
menarbeit und gegenseitigen Bei
stand, 1955, das Statut des —>- Rates 
für Gegenseitige Wirtschaftshilfe, das 
—> Komplexprogramm für die wei
tere Vertiefung und Vervollkomm- 
nung der Zusammenarbeit und Ent
wicklung der sozialistischen ökono
mischen Integration der Mitgliedslän
der des RGW, die zahlreichen zwei
seitigen Freundschafts- und Bei
standsverträge zwischen sozialisti
schen Staaten sowie ihre mehrseitigen 
Abkommen über Fragen der wirt
schaftlichen Zusammenarbeit und die 
Bildung entsprechender internationa
ler Organisationen. Die Prinzipien 
und Normen des sozialistischen V. 
unterscheiden sich qualitativ von den 
Prinzipien und Normen des allgemei
nen, demokratischen V. Auch wenn 
bestimmte Prinzipien des sozia
listischen V. ihrem Wortlaut nach mit 
solchen des demokratischen V. über
einstimmen (z. B. die der staatlichen 
Souveränität, der Nichteinmischung


